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Fleischbeschau= und Bewirtschaftungs=Vorschriften Säuberung der Gehwege von Schnee und Bestreuung
für private Hausschlachtungen und Ueberbeschaupflicht derselben mit Sand, Asche oder Schlacke

für eingeführte Fleisch= und Wurstwaren Gemäß § 83 der Straßenpolizei=Ordnung, BGBl. 59/47,
sind die Eigentümer (Bestandnehmer oder Verwalter) der Ge¬Auf Grund verschiedener Vorkommnisse wird darauf auf¬
bäude und Grundstücke in den verbauten Ortsteilen verpflich¬merksam gemacht, daß gemäß den Bestimmungen der österrei¬
tet, nach jedem Schneefall die an ihren Liegenschaften vorbei¬

chischen Fleischbeschauordnung nur das von Privaten für den führenden, im Zuge des allgemeinen Verkehrs liegenden Geh¬

wege, in entsprechender Breite vom Schnee zu säubern und aus¬Eigenbedarf der Schlachtung zugeführte gesunde Stechvieh
ziebig mit Sand (ohne Steine) oder Asche oder Schlacke zu be¬(Kälber bis zu sechs Wochen, Schafe, Ziegen und Schweine je¬

streuen. Wickelt sich der allgemeine Fußgängerverkehr außer au
den Alters) vom Beschauzwang befreit ist.

dem der Liegenschaft unmittelbar anliegenden Gehweg auch auStechvieh, an dem eine Notschlachtung vorgenommen wer¬ anderen, vor ihr in der gleichen oder in einer anderen Höhen¬
den muß oder werden mußte, muß dagegen in allen Fällen — lage liegenden Gehwegen ab, so sind außer dem anliegenden

Gehweg auch die im Zuge des allgemeinen Verkehrs gelegenenauch wenn es sich um eine Privatschlachtung handelt — der
Gehwege und jene Gehwege zu reinigen und zu bestreuen, dieamtlichen Untersuchung und Begutachtung zugeführt werden.
die Zugänge zu Häusern und Grundstücken bilden. Bei derEbenso muß Großvieh auch bei Privatschlachtungen der Fleisch¬
Schneesäuberung ist darauf zu achten, daß keine Schneehöcker

beschau unterzogen werden. übrig bleiben und daß die Rinnsale und insbesondere dieIn allen Gewerbebetrieben, in welchen Fleisch in rohem, Wasserablaufgitter durch Schnee oder durch abgehackte Schnee¬
und Eiskrusten nicht verlegt werden.gekochtem oder sonst zubereitetem Zustand gegen Entgelt ab¬

gegeben wird (Fleischhauer, Selcher, Gastwirte, Ausspeisereien Obige Bestimmungen über die Reinigung und Bestreuung
Werkküchen u. a., sowie Lebensmittelhändler), unterliegt auch der von den Fußgängern zu benützenden Flächen gelten auch in

enen Fällen, wo mangels eines Gehweges das Gehen auf derdas Stechvieh dem Beschauzwange. Es darf daher kein Ge¬
Fahrbahn in der Längsrichtung erlaubt ist.werbetreibender ein nicht nach der Vorschrift beschautes Vieh

Bei Glatteisbildung sind die zu reinigenden Flächen ehe¬feilhalten, verkaufen oder gegen Entgelt abgeben.
tens zu bestreuen.Wenn bei einem Gewerbe, welches zu dem Verkauf von

Die zur Vermeidung des Absturzes größerer Schneemassenrohem oder auf irgend eine Art zubereitetem oder verkochtem
und der Gefährdung des Straßenverkehrs notwendige Frei¬

Fleische berechtigt ist, etwas von einem nicht nach der Vor¬
machung der Dächer vom Schnee, insbesondere der Dachsäumeschrift beschauten Vieh verkauft wird, ist gemäß § 399 des Straf¬
von überhängenden Schneemengen und Eisbildungen, darf in

gesetzes die Strafe dieser Uebertretung das erstemal nebst dem
der Regel nur in Zeiten geringen Verkehrs und erst nach Auf¬

Verlust des nicht beschauten Fleisches oder des daraus ge¬
stellung von Warnzeichen unter Abschrankung des etwa gefähr¬lösten Geldes bis zu S 5000.—; bei der zweiten Uebertretung
deten Straßenteiles durchgeführt werden.st die Strafe zu verdoppeln; bei einem dritten Falle soll der

Strafbestimmungen: Die Nichtbefolgung der vorgenannten
Uebertreter seines Gewerbes verlustig und zu einem Gewerbe Weisungen wird, soweit nicht ein von Gerichten zu ahndender
dieser Art für immer unfähig erklärt werden.

Tatbestand vorliegt, als Verwaltungsübertretung von der Be¬Ferner wird mitgeteilt, daß gemäß der Anordnung Nr. 58
hörde mit einer Geldstrafe bis zu S 1000.—, im Nichteinbrin¬

des Bundesministeriums für Land= und Forstwirtschaft und
gungsfalle mit Arrest bis zu vier Wochen, bei erschwerenden

Volksernährung vom 9. Dezember 1949 die Hausschlachtungen Umständen anstelle oder neben der Geldstrafe mit Arrest bis
grundsätzlich frei wurden. Das bei den Hausschlachtungen ge¬ zu vier Wochen geahndet.
wonnene Fleisch und Fett darf aber nur im Haushalt des be¬ Außerdem wird auf die zivilrechtliche Schadenshaftung
treffenden Landwirts verwendet werden. Ein Verkauf von

sich allenfalls ereignenden Unfällen aufmerksam gemacht.bei
Fleisch aus Hausschlachtungen, auch in geringer Menge, wird

Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger.6581strenge bestraft und ein Verbot von weiteren Hausschlachtungen

für den betreffenden Landwirt veranlaßt.
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch auf die

am 19. 9. 1948 im Gemeindeblatt erfolgte Verlautbarung be¬
Sonnlagsdienstzüglich der Ueberbeschaupflicht für von auswärts eingeführte

geschlachtete Tiere, Fleisch= und Wurstwaren aufmerksam ge¬ Sonntag, den 18. Dezember 1949:macht.
Die zuständigen Organe sind angewiesen, in Hinkunft Dr. Werner Hämmerle, Marktstraße 31, Tel. 558

streng auf die Einhaltung dieser Bestimmungen zu achten. Stadtapotheke, Marktstraße 3, Tel. 852
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